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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Nach Durchsicht des Novellenentwurfes wird seitens der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Jene Änderungen, die redaktionelle Fehler beseitigen, stehen außer Zweifel. 

 

Bei den Änderungen, die die psychischen Belastungen bei der Arbeit betreffen, stellt sich die Frage nach dem Ziel 

der neuen Regelungen. Je nach Art der Gefahren ist es schon in der derzeit gültigen Form des ASchG erforderlich 

und auch möglich, unter anderem ausgebildete Arbeitspsychologen / Arbeitspsychologinnen beizuziehen. 

Der nunmehr im § 4 Abs. 5 Z 2a vorgesehene neue Anlassfall ist derartig umfassend definiert, dass jegliche 

Interpretation möglich ist. Auch die Erläuterungen dazu tragen nicht zu einer Klärung bei. Ob ein Zwischenfall eine 

betriebliche Krise darstellt, hängt vom Standpunkt des Betrachters ab und ist daher keiner objektiven Bewertung 

zugänglich. Unter dem Begriff des posttraumatischen Stress-Syndroms wird die Diagnose posttraumatische 

Belastungsstörung vermutet, da in der Literatur kein Hinweis auf ein posttraumatisches Stress-Syndrom zu finden 

ist. Die Stellung einer derartigen Diagnose bedarf jedoch einer differenzierten Begutachtung, um zu unterscheiden 

ob es eine Anpassungsstörung, eine akute Belastungsreaktion oder eine posttraumatische Belastungsstörung ist. 

Vermutet daher ein Arbeitspsychologe / eine Arbeitspsychologin eine posttraumatische Belastungsstörung, muss 

aus unserer Sicht eine Weiterleitung zum Spezialisten / zur Spezialistin erfolgen. Dies sind üblicherweise 



 2 

Psychologen / Psychologinnen oder Psychotherapeuten / Psychotherapeutinnen die besondere Erfahrungen auf 

dem Gebiet wissenschaftlich anerkannter Traumatherapien besitzen.  Auch die Ergänzungen der Z 4a und in Z 7 

des § 7 tragen nicht zu einer genaueren Determinierung bei.  

 

Ferner fordert der § 84 Abs. 3, dass seitens der Präventivfachkräfte alle 2 Jahre eine Bilanz des betrieblichen 

ArbeitnehmerInnenschutzes zu erstellen ist. In den Erläuterungen wird u.a. auf den betrieblichen Arbeitsklima 

Index verwiesen. Hier sollte als Beispiel ein anderes Instrument erwähnt werden, welches spezifischer 

Arbeitsbedingungen aus Sicht der Prävention berücksichtigt, wie zum Beispiel der ABI (Arbeitsbewältigungsindex). 

Zudem stellt sich die Frage, was genau unter „Bilanz“ zu verstehen ist. Wenn mit „Bilanz“ Erfolg bzw. Misserfolg 

gemeint ist, sollte nicht vergessen werden, dass laut ASCHG der AG für die Umsetzung von 

Präventionsmaßnahmen verantwortlich ist und die Mindesteinsatzzeit nur einen Richtwert darstellt. Es wäre daher 

einerseits eine Klarstellung wünschenswert, wie der Begriff „Bilanz“ zu interpretieren ist und andererseits sollte 

das Gesetz Auskunft darüber geben, ob die Bilanzerstellung im Rahmen der Mindesteinsatzzeit zu erfolgen hat 

oder ob hierfür eine getrennte Verrechnung vorzunehmen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Leitende Angestellte 

DI Kurt Völkl, e.h. 
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